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nicht getragen werden. Zwar hat der Angeklagte ein
gestanden, dem Zeugen B. ein Bein gestellt und ihm 
einen Stoß versetzt zu haben, so daß dieser ins Stolpern 
geraten sei; er hat auch zugegeben, dem Zeugen gegen
über den Ausdruck gebraucht zu haben: „Mach fort, 
Du Schwein!“ Diese Handlungen sind aber von dem 
Zeugen, wie sich aus dessen eindeutigen Bekundungen 
in der Hauptverhandlung erster Instanz ergibt, nicht 
wahrgenommen worden. Nach seiner Darstellung ist 
ihm vielmehr von dem Fußballspieler Sch. ein Bein 
gestellt worden, in dessen Folge er zu Boden gestürzt 
sei. Danach ist die vom Bezirksgericht gezogene Schluß
folgerung, der Zeuge habe sich in der Person des Han
delnden geirrt, nicht gerechtfertigt. Es muß stattdessen 
davon ausgegangen werden, daß der Angeklagte die von 
ihm geschilderten Handlungen ausgeführt hat, bevor der 
Zeuge von dem Spieler Sch. zu Fall gebracht wurde. Da 
die Handlungen des Angeklagten dem Zeugen aber nicht 
zur Kenntnis gelangt und sie auch von anderen Per
sonen nicht wahrgenommen worden sind, können sie 
nicht anders als der Versuch einer Beleidigung beurteilt 
werden. Eine versuchte Beleidigung ist jedoch nicht 
strafbar, so daß der Angeklagte freizusprechen gewesen 
wäre. •
Doch selbst, wenn eine vollendete Beleidigung, wie vom 
Bezirksgericht angenommen worden ist, Vorgelegen 
hätte, wäre zu erkennen gewesen, daß im vorliegenden 
Fall die Voraussetzungen des § 8 StEG gegeben sind.
Bei Vorkommnissen, wie sie dem vorliegenden Verfah
ren zugrunde liegen, ist streng zu unterscheiden zwischen 
Personen, die in politisch provokatorischer Absicht oder 
in organisierter Form Krawalle inszenieren, und solchen 
Bürgern, die sich insoweit unbewußt, sei es aus unge
zügeltem Übermut oder fanatischer Ereiferung, daran 
beteiligen. Das erfordert in jedem Einzelfall eine sorg
fältige Prüfung des Tatbeitrages des einzelnen, des Um
fanges und der Intensität seines Handelns, seiner Be
weggründe und seines sonstigen Verhaltens vor und 
nach der Tat.
Das Beweisergebnis bietet keinen Anhalt dafür, daß der 
Angeklagte auf das Spielfeld lief, um zu provozieren 
und Unruhe auszulösen. Er begab sich zunächst auf den 
Platz, um zu sehen, was dort geschah, da bereits einige 
Zuschauer die Spieler umringt hatten. Zu diesem Zeit
punkt hatte er den Zeugen B. noch gar nicht gesehen 
und folglich auch noch keinen Entschluß gefaßt, ihn vom 
Platz zu verjagen. Für die Richtigkeit seiner Einlassung 
spricht, daß er, nachdem er auf den Zeugen zugelaufen 
war und ihm ein Bein gestellt und den in Rede stehen
den Ausspruch gebraucht hatte, sofort den Platz wieder 
verließ und sich an der Zusammenrottung und den 
darauffolgenden Provokationen nicht beteiligte.
Diese Umstände deuten bereits in starkem Maße darauf 
hin, daß das Handeln des Angeklagten als ein Ausdruck 
spontaner Reaktion auf das Spielgeschehen und unbe
herrschten Übereifers zu werten ist. Dafür spricht auch 
die Persönlichkeit des Angeklagten. Wie aus den Be
urteilungen seines Betriebes und der H.-Oberschule zu 
ersehen ist, handelt es. sich bei dem Angeklagten um 
einen offenen und ehrlichen, dem gesellschaftlichen 
Leben aufgeschlossenen Menschen, der bisher seine 
ganze Kraft für den Arbeiter-und-Bauern-Staat ein
gesetzt hat. Das äußert sich in seinem Bemühen um 
eine höhere fachliche Qualifikation und in seinen guten 
Arbeitsleistungen, für die er wiederholt prämiiert wor
den ist, sowie in seiner aktiven gesellschaftlichen Arbeit 
als Mitglied des Elternbeirates der vorgenannten 
Schule und der Konfliktkommission seines Betriebes, 
ferner darin, daß er für das NAW im Jahre 1960 fünf
undzwanzig Aufbaustunden leistete. Dieses vorbildliche 
Verhalten des Angeklagten als ein wichtiges Kriterium 
für die Bewertung seiner Grundhaltung zu unserem 
Staat hätte das Bezirksgericht bei der Würdigung des 
Tatgeschehens nicht außer Betracht lassen dürfen. Es ist 
unverständlich, wenn das Bezirksgericht angesichts des

positiven Verhaltens des Angeklagten in den Urteils
gründen ausführt, er müsse begreifen, daß es in unserem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht mehr genüge, eine 
gute Arbeit zu verrichten, sondern daß er sich in Zukunft 
gesellschaftlich betätigen müsse, um den Frieden zu er
halten. Ganz ^abgesehen davon, daß die Pflichterfüllung 
in der Produktion die hauptsächlichste gesellschaftliche 
Tätigkeit und damit ein sehr entscheidender Beitrag für 
die Erhaltung des Friedens ist, wird mit den offensicht
lich wenig durchdachten Ausführungen des Bezirks
gerichts aber auch die von dem Angeklagten über seine 
berufliche Pflichterfüllung hinausgehende gesellschaft
liche Arbeit ignoriert und ihm nicht geholfen, die Ur
sache seines fehlerhaften Verhaltens zu erkennen.
Unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven 
Umstände des Handelns als auch der Persönlichkeit des 
Angeklagten hätte das Bezirksgericht erkennen müssen, 
daß die gegen den Zeugen B. begangenen Handlungen 
— unter der Voraussetzung, daß sie zur Vollendung ge
kommen wären — wegen ihrer Geringfügigkeit und 
mangels schädlicher Folgen für die Deutsche Demokrati
sche Republik, den sozialistischen Aufbau, die Interessen 
des werktätigen Volkes sowie des einzelnen Bürgers 
nicht gesellschaftsgefährlich sind (§ 8 StEG).
Die Handlungsweise des Angeklagten, die mit den 
politisch-moralischen Verhaltensregeln unvereinbar und 
deshalb nicht zu billigen ist, beruht auf Disziplinlosig
keit, deren Ursachen in einem noch nicht genügend ge
festigten gesellschaftlichen Bewußtsein liegen und die in 
erster Linie mit Hilfe des Kollektivs durch Überzeugung 
zu überwinden sind, zumal beim Angeklagten durch 
seine gesellschaftliche Mitarbeit alle Voraussetzungen 
dafür gegeben sind.

§§ 308, 51 StGB; § 200 StPO.

1. Zur gesellschaftlichen Bedeutung einer sorgfältigen 
Klärung und Feststellung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit.

2. Zum Umfang und Inhalt einer sich auf die Prüfung 
und Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit beziehenden Beweisaufnahme bei Vorliegen meh
rerer, in den medizinischen Schlußfolgerungen eines 
Untersuchungsergebnisses voneinander abweichenden 
schriftlichen Gutachten sowie bei verschiedenartiger 
Kompetenz der Gutachter.

OG, Urt. vom 14. April 1961 - 2 Ust III 49/60.

Der 17V2 Jahre alte Angeklagte war vom Bezirksgericht 
wegen vorsätzlicher Brandstiftung (§ 308 StGB, §§ 1 
und 4 JGG) unter Berücksichtigung des § 51 Abs. 2 
StGB zu vier Jahren Freiheitsentziehung verurteilt 
worden. Als Wurstlergehilfe in einer volkseigenen 
Papierfabrik hatte er durch Inbrandsetzung eines 
Papierhaufens einen Brandausbruch verursacht, durch 
den ein Teil des VEB vernichtet und ein materieller 
Schaden von über einer Million DM verursacht worden 
war.
Auf die Berufung — nach Durchführung einer eigenen 
ergänzenden Beweisaufnahme — hat das Oberste Ge
richt die auf einer organischen Hirnschädigung be
ruhende Zurechnungsunfähigkeit des Angeklagten ge
mäß § 51 Abs. 1 StGB zum Zeitpunkt der Tat fest
gestellt; es hat ihn daraufhin mangels strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit freigesprochen und seine Unter
bringung in einer Heil- und Pflegeanstalt angeordnet.

Aus den G r ü n d e n ;
Der vorliegende Fall gibt Veranlassung, auf die grund
sätzliche gesellschaftliche Bedeutung einer sorgfältigen 
Klärung und Feststellung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit hinzuweisen. Die richtige Aufklärung und 
Feststellung dieser Frage bestimmt die in das Leben 
sowohl des einzelnen Angeklagten als auch der Gesell
schaft tief eingreifende weitere Feststellung, ob die 
gesellschaftlichen Interessen durch ein Verbrechen oder 
ein infolge mangelnder strafrechtlicher Verantwortlich-
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